
§ 66 Landesbeamtengesetz – LBG  

vom 03.04.2009, zuletzt geändert am 05.12.2013 

 

Ersatz von Sachschäden  

(1) Sind in Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige 

Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, 

so kann dafür Ersatz in entsprechender Anwendung des § 50 des Brandenburgischen Beamtenversorgungsge-

setzes geleistet werden. Der Weg von und nach der Dienststelle gehört nicht zum Dienst im Sinne des Satzes 1, 

es sei denn, dass 

1. ein abgeordneter, versetzter oder zugewiesener Beamter aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an 

seinem Dienstort keine Wohnung oder ständige Unterkunft hat oder 

2. ein Beamter aus schwerwiegenden dienstlichen oder persönlichen Gründen, die vom Dienstherrn allge-

mein oder im Einzelfall anerkannt worden sind, gezwungen ist, sich auf dem Weg von und nach der 

Dienststelle erhöhten Gefahren auszusetzen. 

(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn bei der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Rechten und bei der 

Erfüllung von Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz oder dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 

ein Schaden im Sinne des Absatzes 1 eingetreten ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Hat der Dienstherr des Beamten Ersatz geleistet, so gehen insoweit Ansprüche gegen Dritte auf ihn über. Der 

Übergang der Ansprüche kann nicht zum Nachteil des Geschädigten geltend gemacht werden. 

(4) Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde; sie kann ihre Befugnisse auf andere Behörden übertragen. 

 

 

§ 67 Landesbeamtengesetz – LBG  

vom 03.04.2009, zuletzt geändert am 05.12.2013 

 

Übergang von Schadensersatzansprüchen auf den Dienstherrn 

Wird ein Beamter oder Versorgungsberechtigter oder einer ihrer Angehörigen körperlich verletzt oder getötet, so 

geht ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverletzung oder der Tö-

tung gegen einen Dritten zusteht, insoweit auf den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der Körperver-

letzung beruhenden Dienstunfähigkeit oder begrenzten Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der 

Tötung zur Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Ist eine Versorgungskasse zur Gewährung der Versorgung 

verpflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nachteil des Ver-

letzten oder der Hinterbliebenen geltend gemacht werden; dies gilt auch, wenn der Schädiger nur für einen Teil 

des Schadens ersatzpflichtig ist. 

 
 

§ 50 Brandenburgisches Beamtenversorgungsgesetz - BbgBeamtVG 

vom 20.11.2013, zuletzt geändert am 05.12.2013 

 

Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen 

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die die Beamtin oder der Beamte mit 

sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann dafür Ersatz geleistet wer-

den. Anträge auf Gewährung von Sachschadensersatz nach Satz 1 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 

Monaten zu stellen. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall besondere Kosten entstanden, so ist der 

Beamtin oder dem Beamten der nachweisbar notwendige Aufwand zu ersetzen. 

 


